
                                    Reichsge#etzblatt Jahrgang 2016,  herausgegeben durch das Reichsprä#idium 

Reichsge#etzblatt Jahrgang 2016, Deut#ches Reich 

 
 

Ge#etz, betreffend die Aberkennung 
von Ehrenbürger#chaften und Ehrenbürgerwürden 

 
 

gegeben am 01.04.2016, im Namen des Deut#chen Reiches   
 

In Kraft ge#etzt am 16.04.2016 durch Veröffentlichung im Deut#chen Reichsanzeiger 
nach erfolgter Zu#timmung des Volks-Bundesrathes und des Volks-Reichstages, was folgt: 

 

 
Nr. 08 

 
§ 1. 

 

Alle Ehrenbürger#chaften oder Ehren#taatsbürger#chaften, die #eit dem 29. Oktober 1918 auf dem ge#amten Staatsgebiet 
Deut#chlands im Deut#chen Reich durch Fremdverwaltungen inklu#iv derer Gemeinden verliehen wurden, werden mit 
Inkraft#etzung die#es Ge#etzes aberkannt. Dies gilt für lebende als auch für ver#torbene Per#onen, ohne Beachtung von 
Ge#chlecht, Staatsangehörigkeit, Alter, Herkunft oder bisheriger Verdien#te. 

Die Aberkennung gilt auch für Per#onen, denen vor dem 29. Oktober 1918 die Ehrenbürger#chaft oder Ehren#taatsbürger#chaft 
verliehen wurde und nachwei#lich am Sturz der #taatlichen und #ouveränen Ordnung letzter Stand 28. Oktober 1918, mitgewirkt 
hatten. 

 

§ 2. 
 

Von die#er Aberkennung #ind alle Deut#chen ausge#chlo##en, die #ich den fremdge#teuerten Verwaltungen, wie Weimarer 
Republik, Führer#taat, Großdeut#ches Reich #owie der Deut#chen Demokrati#chen Republik und der Bundesrepublik 
Deut#chland alte und neue Fa##ung nachwei#lich entgegenge#tellt haben. Die zukünftigen und verantwortlichen Ämter und 
Behörden #ind angehalten, die#e Rechte auf Antrag hoheitlich zu erneuern.  

 

§ 3. 
 

Die#es Ge#etz tritt mit Veröffentlichung im Deut#chen Reichsanzeiger in Kraft. 

 

Gegeben zu Berlin, den 01. April 2016 

 
Im Allerhöch#ten Auftrage des Deut#chen Volkes 

 
 Prä#idial#enat 

Erhard Lorenz 
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